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4. Die unter Ziffer 3 vorgeschlagene Änderung der Beteiligungsverhält-

nisse an der HSV Fussball AG im Wege einer Kapitalerhöhung be-

darf der Zustimmung des Hamburger Sportverein e.V. Zu diesem 

Zweck sollte frühestmöglich eine ausserordentliche Mitgliederver-

sammlung einberufen werden, um ein zustimmendes Votum zu er-

langen. 

 
5. Die unter Ziffer 2 genannte Kapitalerhöhung erfolgt auf der Grund-

lage eines Wertgutachtens, welches vom Hamburger Sportverein 

e.V. und der Kühne Holding AG gemeinsam in Auftrag gegeben 

wird.  

 
6. Die Kühne Holding AG garantiert sämtliche Mittel, welche für die  

unter Ziffer 2 bis 4 genannte Kapitalerhöhung erforderlich sind. Eine 

Beteiligung Dritter an dieser Kapitalerhöhung ist möglich und würde 

zu einer Verringerung der Beteiligungsquote der Kühne Holding AG 

führen.  

 
7. Die Kühne Holding AG verpflichtet sich, für die Dauer von 10 Jahren 

das Namensrecht am bisherigen Volksparkstadion zu erwerben und 

das Stadion in "Uwe-Seeler-Stadion" umzubenennen und hierfür für 

die Dauer von 10 Jahren eine jährliche Vergütung für das Namens-

recht von EUR 3-4 Mio. an die HSV Fussball AG zu entrichten, ins-

gesamt also im Zehnjahreszeitraum EUR 30-40 Mio. 

 
8. Für die HSV Fussball AG soll ein Strategie- und Strukturgutachten 

erstellt werden, wofür die Kühne Holding AG bis zu einer Grössen-

ordnung von EUR 300.000 die Kosten tragen wird. Dieses Gutach-

ten soll Möglichkeiten einer modernen, schlagkräftigen Struktur für 

eine Einrichtung im Bundesliga Fussball aufzeigen sowie jegliche 

Massnahmen zur stufenweise Erreichung einer solchen Struktur. 

 

9. Aufsichtsrat und Vorstand der HSV Fussball AG werden so besetzt, 

dass die HSV Fussball AG ordnungsgemäss, kompetent und  
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erfolgsorientiert geführt wird. Eine passende Vorstandsstruktur wird 

aus dem unter Ziffer 8 genannten Gutachten abgeleitet. Der Ham-

burger Sportverein e.V. und die Kühne Holding AG haben das 

Recht, je zwei von ihnen benannte Personen in den Aufsichtsrat zu 

entsenden. Darüber hinaus soll eine neutrale Persönlichkeit mit 

sportlicher Fachkompetenz das Gremium ergänzen. Diese Persön-

lichkeit wird vom Hamburger Sportverein e.V. und der Kühne Hol-

ding AG gemeinsam ausgewählt. 

 
10. Ein erfolgreiches Abschneiden der HSV-Mannschaft in der 2. Bun-

desliga soll die vorrangige Zielsetzung aller Beteiligten sein, was 

hohe Kompetenz und integre Führungspersönlichkeiten in Auf-

sichtsrat und Vorstand bedingt. Hiermit muss ein Vertrauensvor-

schuss für die sportliche Führung ebenso wie gegenüber der Mann-

schaft einhergehen. 

 

 
Mit diesem Angebot möchte die Kühne Holding AG insbesondere die Nach-

haltigkeit in der Entwicklung der HSV Fussball AG absichern und den soli-

den Grundstein für den schon lange angestrebten sportlichen Erfolg legen.  

 

 


